
 

www.kanzlei-sykora.at 

 
 
Was muss auf einem Dienstzettel stehen: 
 

 

 Name und Anschrift des Arbeitgebers und Arbeitnehmers,  

 Beginn des Arbeitsverhältnisses,  

 Ende des Arbeitsverhältnisses (nur bei Befristungen),  

 Dauer der Kündigungsfrist und Kündigungstermin,  

 gewöhnlicher (oder wechselnder) Arbeitsort,  

 Gehaltseinstufung,  

 Verwendung,  

 Entgelt (Grundgehalt und Überzahlung), Fälligkeit des Entgelts (auch der Sonderzahlungen) 

 Urlaubsausmaß,  

 vereinbarte tägliche oder wöchentliche Normalarbeitszeit,  

 Kollektivvertrag, Satzung, Mindestlohntarif, etwaige Betriebsvereinbarungen,  

 Name und Anschrift der Mitarbeitervorsorgekasse.  

 

 

Vorsicht! Ein Dienstzettel dient nur sehr eingeschränkt als Beweismittel und ersetzt keinen 

Dienstvertrag. Bitte lassen Sie den Dienstnehmer den Dienstzettel unterschreiben. 

 

 


